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Fotopinnwand 

Aus dem Gemeindeleben 

Kino im Amtshaus: Schºndorf muss sauber bleiben 

 

GR Margit Stessel mit mitwirkenden Statisten Erich Wim-

mer, Leopold Ullrich, Johann Czeschka, Maria Stummer  

Die Adventfeier der 
Senioren Nieder-
hollabrunn fand im Ca-
f®-Restaurant "Alte 
LandstraÇe" statt. Der 
Vorstand und die Ehr-
engªste freuten sich 
sehr ¿ber die rege Teil-
nahme. Es wurde ge-
sungen und Eleonore 
und Ernst Wolfinger 
trugen Gedichte vor. 

B¿rgermeister J¿rgen Duffek stellte sich bei den Senio-
ren mit NIKOLAUS-Prªsenten seitens der Marktge-
meinde Niederhollabrunn ein.  

 

Bgm. J¿rgen Duffek mit mitwirkenden Statisten 

G¿nter Koppensteiner und Markus Schºrg 
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Hinter uns liegen ereignisrei-

che Monate mit Naturkatastro-

phen, Wahlen und Veranstal-

tungen. Alle geprªgt von sp¿r-

barem, groÇem Zusammen-

halt. Wir kºnnen auf zahlrei-

che zu Ende gef¿hrte sowie 

auch begonnene Projekte zu-

r¿ckblicken. 

 

Ich mºchte dieses Amtsblatt 

auch zum Anlass nehmen, um 

mich bei all jenen Mitb¿rgerIn-

nen, Vereinen, Organisatio-

nen, Gewerbetreibenden, Eh-

renamtlichen, dem Gemeinde-

rat sowie bei meinen Mitarbei-

terInnen zu bedanken, die mit 

ihrem Engagement das gesell-

schaftliche Leben in unserer 

Marktgemeinde entscheidend 

mitprªgen. 

 

Es freut mich riesig, dass die 

Veranstaltungen in unserer 

Gemeinde so groÇen Anklang 

finden. Hierzu mºchte ich spe-

ziell mitteilen, dass wir auf-

grund der groÇen Nachfrage 

den Kinderliedermacher Bern-

hard Fibich erneut f¿r eine 

Vorstellung Ende Jªnner ge-

winnen konnten. Das Plakat 

finden Sie im Blattinneren. 

Nachdem diese Gemeinde-

ratsperiode zu Ende geht, er-

suche ich Sie jetzt schon am 

Sonntag, den 26. Jªnner 2025 

wieder mit zu entscheiden, 

wer in den nªchsten 5 Jahren 

die erforderlichen Impulse 

setzt und die notwendigen 

Projekte f¿r unsere B¿rgerin-

nen und B¿rger in unserer 

Marktgemeinde lenken und 

umsetzen soll.  

 

Der Voranschlag ¿ber das 

kommende Jahr  konnte dem 

Gemeinderat zur Beschluss-

fassung vorgelegt werden. 

Mein Bestreben war immer, 

die Ausgaben mºglichst ge-

ring zu halten, sodass wir von 

einer Erhºhung der Gemein-

deabgaben ¿ber Jahre Ab-

stand nehmen konnten. 

 

Ich w¿nsche uns allen eine 

besinnliche Adventzeit und ein 

friedvolles Weihnachtsfest! 

 

Sehr geehrte Gemeindeb¿rgerinnen! 

Sehr geehrte Gemeindeb¿rger! 

Liebe Jugend! 

SPRECHSTUNDE DES 

B¦RGERMEISTERS 

Mi. 17.30-19.00 

gegen telefonische 

Vereinbarung 

PARTEIENVERKEHR 

Mo. und Fr. 08.00 bis 12.00 

Mi.  08.00 bis 12.00 

  13.00 bis 19.00 

MARKTGEMEINDE 

NIEDERHOLLABRUNN 

Amtsweg 1 

2004 Niederhollabrunn 

Telefon: 02269/2224 

www.niederhollabrunn.gv.at 

Wªhrend den Feiertagen haben 

wir f¿r Sie an folgenden Tagen 

geºffnet: 

23.12.2024 08.00-16.00 

24.12.2024 geschlossen 

27.12.2024 geschlossen 

30.12.2024 08.00-14.00 

31.12.2024 geschlossen 

02.01.2025 08.00-16.00 

03.01.2025 08.00-12.00 

 

 

Ihr B¿rgermeister 

J¿rgen Duffek 

informiert! 



 

 

 
M _W   M _W 

 G  26.1.2025 

 

Wir mºchten seitens der Gemeinde unsere B¿r-
gerinnen und B¿rger bei der bevorstehenden 
Gemeinderatswahl optimal unterst¿tzen. Des-
halb wurde Ihnen bereits eine ĂAmtliche 
Wahlinformation - Gemeinderatswahl 2025ñ zu-
gestellt. Achten Sie daher bei all der Papierflut, 
die anlªsslich der Wahl und der Vorweihnachts-
zeit verschickt wird, besonders auf unsere Mit-
teilung (siehe Abbildung). 

 

Diese ist mit Ihrem Namen personalisiert und 
beinhaltet eine Buchstaben/Ziffernkombination 
f¿r die Beantragung einer Wahlkarte im Internet 
sowie einen schriftlichen, abtrennbaren Wahl-
kartenantrag mit R¿cksendekuvert. 

 

Doch was ist mit all dem zu tun? 

 

Zur Erleichterung der Wahlabwicklung sollte 
der personalisierte Abschnitt sowie ein amtli-
cher Lichtbildausweis zur Wahl am 26. Jªnner 
2025 ins Wahllokal mitgebracht werden.  

 

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllo-
kal wªhlen kºnnen, dann wird die fr¿hzeitige 
Beantragung einer Wahlkarte f¿r die Briefwahl 
empfohlen. Zur Beantragung einer Wahlkarte 
stehen drei Mºglichkeiten zur Verf¿gung: 

Â Persºnlich im Gemeindeamt, 

Â schriftlich mit der beiliegenden personali-
sierten Anforderungskarte mit R¿cksende-
kuvert oder 

Â elektronisch im Internet. 

Mit dem personalisierten Code auf der 
ĂAmtlichen Wahlinformationñ, Ablichtung eines 
amtlichen Lichtbildausweises, Eingabe der Rei-
sepassnummer oder mitttels digitaler Signatur 
kann rund um die Uhr unter 
www.meinewahlkarte.at eine Wahlkarte bean-
tragt werden. 

 

Unsere Tipps: Die Wahlkarte sollte mºglichst 
fr¿hzeitig beantragt werden, um eine zeitge-
rechte Zustellung zu ermºglichen. Wahlkarten 
kºnnen nicht per Telefon beantragt werden! 
Der letztmºgliche Zeitpunkt f¿r schriftliche und  

 

 

 

Online-Antrªge ist Mittwoch, der 22. Jªnner 
2025, 24:00 Uhr bzw. wenn eine Abholung 
durch den Antragsteller oder einen Bevollmªch-
tigten gewªhrleistet ist, kºnnen schriftliche An-
trªge bis Freitag, den 24. Jªnner 2025, 12:00 
Uhr erfolgen. Eine Persºnliche Antragsstellung 
ist ebenso bis Freitag, den 24. Jªnner 2025, 
12:00 Uhr mºglich. 

 

Die Zustellung der Wahlkarte erfolgt fr¿hestens 
ab Anfang Jªnner 2025 eingeschrieben an Ihre 
angegebene Adresse. 

 

Wªhlen mit Wahlkarten: 

 

Vor dem Wahltag: 

Â Per Briefwahl, die Wahlkarte muss bis 
spªtestens 26. Jªnner 2025 um 6:30 Uhr 
bei der Gemeinde einlangen 

 

Am Wahltag: 

Â Durch persºnliche Stimmabgabe in jedem 
Sprengel Ihrer Gemeinde. 

Â Wªhrend der ¥ffnungszeiten kann die un-
terfertigte Briefwahlkarte in Ihrem Wahllo-
kal abgegeben oder durch Boten ¿ber-
bracht werden. 

Â Beim Besuch der besonderen 
(Ăfliegendenñ) Wahlbehºrde (nur innerhalb 
des Gemeindegebietes mºglich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERWENDEN SIE BITTE F¦R DIE WAHL-
KARTENANTR GE DIESE AMTLICHE 
WAHLINFORMATION!  
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GEMEINDERATSWAHL 



 

 

Seite  5 Amtsblatt Dezember 2024 

 

E  

 

Mit Stichtag 19.11.2024 waren in der 

Marktgemeinde Niederhollabrunn 

1.891 Einwohner gemeldet, davon 

1.515 Personen mit Hauptwohnsitz. 

 

¶ Bruderndorf 268 

¶ Niederfellabrunn  400 

¶ Haselbach  228 

¶ Niederhollabrunn 816 

¶ Streitdorf  179 

D  W    B : 

¶ F¿r Schneerªumung und Streuen auf Geh-
steigen und Gehwegen sind die angrenzen-
den Liegenschaftseigent¿merInnen zustªn-
dig. (StVO 1996 Ä 93) 

¶ Die Verantwortung f¿r Fahrbahnen liegt bei 
den StraÇenerhalterInnen. 

¶ Gerªumt und gestreut sein muss in der 
Zeit von 6 bis 22 Uhr. 

¶ ¦berhªngende  ste bitte rechtzeitig zur¿ck-
schneiden (Grundst¿cksgrenze) 

¶ Erst rªumen, dann streuen! 

¶ Beim Streuen gilt der Grundsatz: So viel wie 
nºtig, so wenig wie mºglich. 

¶ Zwei Drittel des Gehsteiges m¿ssen gerªumt 
sein, ein Drittel dient zur Schneeablage.  

Volle Rªumpflicht besteht: 

¶ Bei Gehsteigen mit einer Breite von weni-
ger als 1,5 Metern 

¶ Bei Kreuzungsbereichen 

¶ Bei Haltestellen von ºffentlichen Ver-
kehrsmitteln 

 

 

 

¶ Im Bereich von Schutzwegen 
(Zebrastreifen) 

¶ Im Bereich von Behindertenparkplªtzen 

¶ Steht kein Gehsteig zur Verf¿gung, ist ein 
Streifen von einem Meter Breite entlang 
der Hªuserfront winterlich zu betreuen 
(auch in FuÇgªngerzonen). 

¶ Schneeverlagerungen vom Gehsteig auf 
Radwege bzw. Fahrbahnen sind verboten. 
Ausnahme: Bei Gehsteigen von weniger als 
1,5 m Breite ist die Schneeablagerung in der 
Parkspur zulªssig 

¶ Wenn ein Schneepflug neuerlich Schnee auf 
einen bereits gerªumten Gehsteig schiebt, 
muss dieser Schnee von der Anrainerin/vom 
Anrainer wieder entfernt werden (Erkenntnis 
des Verwaltungsgerichtshofes) 

 

 

WAHLLOKALE 
Niederhollabrunn 9.00 bis 13.00 Uhr 

N¥ Landeskindergarten 

Theodor-Kramer-Weg 4a 

2004 Niederhollabrunn 

Niederfellabrunn 9.00 bis 12.00 Uhr 

Feuerwehrhaus 

PraunsbergstraÇe 28 

2004 Niederfellabrunn 

Bruderndorf 9.00 bis 11.30 Uhr 

Feuerwehrhaus 

Wiesm¿hlstraÇe 12 

2004 Bruderndorf 

Streitdorf 09.00 bis 11.30 Uhr 

Feuerwehrhaus 

Dr.-Max-K¿htreiber-Weg 2 

2004 Streitdorf 

Haselbach 09.00 bis 11.30 Uhr 

Feuerwehrhaus 

Dorfplatz 1 

2003 Haselbach 

WINTERDIENST 
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ABFALLVERBAND 
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Ab 1. Jªnner 2025 werden im 
Abfallverband Korneuburg 
sªmtliche Leicht- und Metall-
verpackungen gemeinsam in 
der Gelben Tonne oder im 
Gelben Sack gesammelt. 
Gleichzeitig wird in ganz ¥s-
terreich das Einwegpfand f¿r 
Kunststoff-Getrªnkeflaschen 
und Getrªnkedosen einge-
f¿hrt. Damit ist ganz ¥ster-
reich auf eine einheitliche 
Sammlung umgestellt. 

 

Im Jahr 2023 haben die Bun-
deslªnder Wien, Kªrnten, Salz-
burg und Niederºsterreich auf 

die gemeinsame Sammlung 
von Leicht- und Metallverpa-
ckungen umgestellt. Das Er-
gebnis war ein durchschnittli-
ches Sammel-Plus von 20 Pro-
zent. 

 

Dieses erfolgreiche Sammel-
modell wird 2025 flªchende-
ckend in ganz ¥sterreich ein-
gef¿hrt. Gemeinsam mit der 
Einf¿hrung des Einwegpfands 
ist dies ein wichtiger Schritt f¿r 
mehr Umwelt- und Klimaschutz 
und zur Erreichung der EU-
Recyclingquoten. Die Quoten 
schreiben vor, dass bis Ende 

2030 70 Prozent aller Verpa-
ckungen recycelt werden m¿s-
sen. 

 

¥sterreichs Haushalte gehºren 
zu den fleiÇigsten Sammlern in 
ganz Europa. Verpackungen 
getrennt zu sammeln gehºrt f¿r 
mehr als 90 Prozent der ¥ster-
reicher/innen zum Alltag. Bei 
Altpapier bzw. WeiÇ- und Bunt-
glas ist die Sammelquote sehr 
hoch. Bei Kunststoff besteht 
jedoch Aufholbedarf, um die in 
diesem Bereich vorgeschriebe-
ne Recyclingquote von 55 Pro-
zent im Jahr zu erzielen. 

W     ? 

Abfallverband Korneuburg www.umweltverbaende.at/korneuburg  

Die Initiative ¥STERREICH SAMMELT www.oesterreich-sammelt.at ist die Serviceplattform in 
¥sterreich f¿r alle Themen rund um das richtige Sammeln von Verpackungen. Besonders hilf-
reich: Trennlisten und Trennanleitungen f¿r die Gelbe Tonne/Gelben Sack, f¿r Altpapier und Alt-
glas im Downloadbereich. 

Informationen zum Einwegpfand sind unter www.recycling-pfand.at zu finden. 

G  T    S    A 

 Lï  M   

Jeder Haushalt erhªlt im Dezember eine Rolle gelber Sªcke und eine Rolle Kleidersªcke durch 

die Gemeindemitarbeiter samt dem Abfuhrkalender zugestellt. 

Wenn weitere Sªcke benºtigt werden, so sind diese wie bisher ¿ber den Automaten erhªltlich, 

welcher im Eingangsbereich vom alten Amtshaus aufgestellt ist. 

SMS-S  

ăMorgen Restm¿ll-Abholung oder Gelber Sackñ? Ihr 
Handy erinnert Sie dank SMS-Service jetzt automa-
tisch! Im Rahmen der Serviceleistungen bietet der Ab-
fallverband Korneuburg folgenden n¿tzlichen Dienst an: 
Erinnerung via SMS auf Ihr Handy an die bevorstehen-
den Abholtermine f¿r Restm¿ll, Altpapier, Gelben Sack  
und - so vorhanden - auch f¿r die Biotonne. 

Sie erhalten dabei jeweils am Tag vor dem Abholtermin 
kostenlos ein kurzes Erinnerungs-SMS zugestellt. 

Geben Sie im Online-Eintragungsformular unter 
ĂB¿rgerserviceñ dazu einfach Ihre Daten und Ihre Han-
dy-Nummer bekannt und schon sind Sie angemeldet. 
Auch eine Abmeldung ist nat¿rlich jederzeit mºglich. 

https://korneuburg.umweltverbaende.at 

Das Service steht angemeldeten Teilnehmern bis auf 
weiteres kostenfrei zur Verf¿gung. 

http://www.umweltverbaende.at/korneuburg
http://www.oesterreich-sammelt.at
https://www.recycling-pfand.at/
https://korneuburg.umweltverbaende.at
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ABFALLVERBAND 



 

 

 

Der Gemeinderat und die 

Bediensteten der Marktgemeinde  

wünschen allen  

Mitbürgerinnen und Mitbürgern  

 

ein besinnliches Weihnachtsfest,  

schöne Feiertage und  

Alles Gute für das Jahr  

2025 
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ENERGIESPARTIPPS 

D  U    

T  ,  H , 

S   E   W  -

. 

¶ Heizkºrper richtig entl¿ften 

¶ Fenster dichten (durch undichte Fenster geht 
viel Wªrme verloren) 

¶ Heizkºrper befreien (Mºbel und Vorhªnge 
kºnnen die Ausbreitung von Wªrme verhin-
dern) 

¶ Heizungscheck durchf¿hren (Heizkessel oder 
Therme sollte einmal pro Jahr gewartet wer-
den) 

¶ Raumtemperatur anpassen (Durch das Ab-
senken der Raumtemperatur lªsst sich eini-
ges an Energie und Geld sparen) 

¶ Richtig l¿ften: (3-4 Mal pro Tag krªftig l¿ften. 

Anstatt Fenster zu kippen empfiehlt sich 
Querï oder StoÇl¿ften) 

¶ Thermostatventile verwenden und sorgen Sie 
daf¿r, dass die Temperatur im Zimmer auf 
dem gew¿nschten Niveau bleibt. 

¶ T¿ren schlieÇen hilft Rªume, die viel benutzt 
werden, warm zu halten. 

 

Detaillierte Informationen unter 

www.umweltberatung.at/energiesparen 

N¥ H  
2024/2025 
 
Die N¥ Landesregierung hat 
beschlossen, sozial bed¿rfti-
gen N¥ Landesb¿rgerInnen f¿r 
die Heizperiode 2024/25 einen 
einmaligen Heizkostenzu-
schuss in der Hºhe von ú 150,- 
zu gewªhren. Die Auszahlung 
erfolgt direkt durch das Amt 
der N¥ Landesregierung. 
 
Wer kann den N¥ Heizkosten-
zuschuss erhalten? 
Ausgleichszulagenbezie-
her/ innen 
Bezieher/innen einer Min-
destpension nach Ä 293 
ASVG 
Bezieher/innen einer Leis-
tung aus der Arbeitslosen-
versicherung, die als ar-
beitssuchend gemeldet 
sind und deren Arbeitslo-
sengeld/Notstandshilfe den 
jeweiligen Ausgleichszula-
genrichtsatz nicht ¿ber-
steigt. 

Sonstige Einkommensbe-
zieher/innen deren Fami-
lieneinkommen den Aus-
gleichszulagenrichtsatz 
nicht ¿bersteigt.  
 

Zusªtzlich zum Heizkostenzu-
schuss vom Land N¥ steht der 
Heizkostenzuschuss f¿r die 
nªchste Gemeinderatssitzung 
am Tagesordnungspunkt. Ob 
und in welcher Hºhe der Ge-
meinderat der Marktgemeinde 
Niederhollabrunn diesen be-
schlieÇt wird bekanntgegeben 
bzw. kann am Gemeindeamt 
erfragt werden.  
 

Die nªheren Richtlinien und 
Antragsformulare sind im Ge-
meindeamt erhªltlich. 
 
Anspruchsberechtigte werden 
ersucht, zeitgemªÇ den Antrag 
am Gemeindeamt einzubrin-
gen bzw. im Rahmen der Ein-
bringung die entsprechenden 
Unterlagen vorzulegen, damit 
die inhaltliche und formelle 

Richtigkeit ¿berpr¿ft werden 
kann.  
 
Der Heizkostenzuschuss kann 
bis 31. Mªrz 2025 auf dem Ge-
meindeamt des Hauptwohnsit-
zes beantragt werden.   
 

www.noe.gv.at/noe/SeniorInnen/ 
Noe_Heizkostenzuschuss.html 

 
 

HEIZKOSTENZUSCHUSS 
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BAUAMT 

ONLINEMEDIEN 
N : D    P 

Der kostenlose Newsletter der Marktgemeinde Niederhollabrunn informiert Sie regelmªÇig per E-

Mail ¿ber aktuelle, im Gemeindegebiet stattfindende Veranstaltungen. 

Online Anmeldung: www.niederhollabrunn.gv.at/Veranstaltungen/Newsletter-abonnieren 

D  A   

ist als PDF auf der Internetseite spªtestens ab Start der Verteilung online downloadbar: 

www.niederhollabrunn.gv.at/Buergerservice/Amtsblatt 

A    N¥ B  2014 

Ä 16 meldepflichtige Vorhaben 

GemªÇ der N¥ Bauordnung 2014 sind, unter anderem, die Aufstellung von Heizkesseln mit 
einer Nennwªrmeleistung von nicht mehr als 50 kW, welche an eine ¿ber Dach gef¿hrte Ab-
gasanlage angeschlossen sind, meldepflichtig. 

Auch die Aufstellung von ¥fen zªhlt zu den meldepflichtigen Vorhaben. 

Genauere Informationen erhalten Sie gerne am Gemeindeamt. 

Die Marktgemeinde Nieder-
hollabrunn plant Hochwasser-
schutzmaÇnahmen in der Ka-

tastralgemeinde Bruderndorf. 
Die Notwendigkeit eines ra-
schen Handelns ist gegeben.  

Sobald ein Grundsatzbe-
schluss im Gemeinderat ge-
fasst ist, wird man sich intensi-
ver mit den Mºglichkeiten vor 
Ort auseinandersetzen. 

 

Geplant sind nat¿rliche Barrie-
ren ohne technische Hilfsmittel, 
die den Wasserabfluss des 
Senningbaches aus Mais-
birbaum und des Bruderndorfer 
Grabens aus Niederfellabrunn 
regulieren sollen. Gesprªche 
mit der Abteilung Siedlungs-
wasserwirtschaft des Landes 
Niederºsterreich sind bereits 
geplant. Ziel ist es, das Projekt 
rasch umzusetzen.  

Foto: B¿rgermeister J¿rgen Duffek 
mit Bauhofleiter und geschªftsf¿hren-
dem Gemeinderat Josef Labsch¿tz 

HOCHWASSERSCHUTZ 

Im Rahmen der Fºrderung 
Eigenheim erhªlt man f¿r Fºr-
derantrªge in den Jahren 

2024 und 2025 zusªtzlich zum Fºrderungsdarlehen des Landes auf Antrag einen Einmalzu-
schuss in der Hºhe von 5% eines Bankdarlehens bis zu einem Darlehensvolumen von 200.000 
Euro, was einem Zuschuss von bis zu 10.000 Euro entspricht Voraussetzungen daf¿r sind, dass 
ein Landesdarlehen gewªhrt wird, der diesbez¿gliche Antrag ab dem 18.04.2024 (Kundmachung 
des Bundesgesetzes) gestellt wurde sowie das Bankdarlehen nicht vor dem 01.01.2022 aufge-
nommen wurde und mindestens noch bis zum 31.12.2028 lªuft. 

EIGENHEIMF¥RDERUNG 
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ISTMOBILðNachfolge 
B  K  : 

A   

 18. N  2024 

F¿r 13 Gemeinden im Bezirk 

Korneuburg wird ab 18. No-

vember ein verlªssliches und 

komfortables Anrufsammel-

taxi-Angebot fortgef¿hrt. 

ĂBezirk Korneuburg mobilñ 

wird von den teilnehmenden 

Gemeinden finanziert und 

durch das Verkehrsressort 

des LH-StV. Udo Landbauer 

gefºrdert. Ab 18. November 

bis zum Betriebsstart des 

N¥VOG-Projektes Weinvier-

tel West in etwa einem Jahr 

profitieren die Fahrgªste im 

Bezirk Korneuburg von dem 

g¿nstigen, flexiblen Angebot, 

das zusªtzlich zu Bussen 

und Bahnen zur Verf¿gung 

steht.  

Voraussichtlich Ende 2025 

startet im gesamten westlichen 

Weinviertel ein N¥VOG-

Pilotprojekt, in dem klassischer 

Linienverkehr (Busse und Bah-

nen) mit Anrufsammeltaxis 

kombiniert werden. 13 Gemein-

den im Bezirk Korneuburg ha-

ben sich entschlossen, bis da-

hin f¿r Ihre Gemeindegebiete 

ein flexibles, bedarfsgesteuer-

tes ¥V-Angebot umzusetzen, 

welches in Kooperation mit der 

N¥VOG nunmehr umgesetzt 

werden kann.  

Bezirk Korneuburg mobil wird 

von lokalen Taxiunternehmen 

umgesetzt und kann von Fahr-

gªsten ¿ber die N¥VOG Be-

stellhotline 0800 22 23 22 bzw. 

die VOR Flex App bestellt wer-

den. Bis Ende 2024 gilt eine 

Vorlaufzeit von 60 Minuten: 

Fahrgªste m¿ssen spªtestens 

eine Stunde vor gew¿nschter 

Abholzeit das Fahrzeug bu-

chen. Nach einer Einf¿hrungs-

phase entfªllt Anfang Jªnner 

2025 diese Vorlaufzeit. Die 

Preise basieren auf dem Tarif 

des VOR, wobei ein Komfortzu-

schlag von ú2,- (bis 19:00 Uhr) 

bzw. ú4,- (ab 19:00 Uhr) hinzu-

gerechnet wird.  

Das Projekt Bezirk Korneuburg 

mobil wird in etwa einem Jahr 

durch das N¥VOG Projekt 

ĂWeinviertel Westñ abgelºst. 

Mit Betriebsstart dieses innova-

tiven N¥VOG Pilotprojektes 

wird den Fahrgªsten im ge-

samten westlichen Weinviertel 

ein integrierter ºffentlicher Ver-

kehr zur Verf¿gung stehen, bei 

dem der klassische Linienver-

kehr (Busse und Bahnen) mit 

bedarfsgesteuerten Anrufsam-

meltaxis kombiniert wird.  

Fotos Copyright: 

Stadtgemeinde Korneuburg 

Foto 1(v.l.n.r.): 

Bezirk Korneuburg Mobil 

Barbara Buchegger (N¥VOG), 

LAbg Hubert Keyl  und 

LAbg und Regionssprecher BGM Christian Gepp 

HANDWERKERBONUS 

Fºrderantrªge f¿r im Kalender-

jahr 2024 erbrachte Arbeits-

leitungen im Zusammen-

hang mit Ihrem privaten Wohn- 

und Lebensbereich kºnnen 

noch bis 28.02.2025 einge-

reicht werden.   

Keine Korrekturmºglichkeit 

nach dem 28.02.2025: Stellen 

Sie sicher, dass Ihre Antrªge 

vollstªndig und korrekt sind, da 

nach dem 28.02.2025 keine 

Korrekturen mehr mºglich 

sind. Die Bearbeitungsdauer ab 

Einreichung betrªgt aktuell 

rund 3 Wochen. 

Fehlerhafte oder unvollstªndige 

Antrªge, die kurz vor Fristende 

eingereicht werden, kºnnen 

nicht mehr positiv bearbeitet 

werden. Reichen Sie daher Ih-

re Antrªge fr¿hzeitig ein und 

pr¿fen Sie diese sorgfªltig.   


